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1. Daten der Schule  
 

Anschrift: Helene-Lange-Schule 

Hugo-Wolf-Str. 1-3 

68165 Mannheim 

Fröbel- Seminar 

Rennershofstr. 2 

68163 Mannheim 

Telefon: 06 21- 293 65 27 (Helene-Lange-Schule) 

06 21- 82 40 48 (Fröbel-Seminar) 

Fax: 06 21- 40 12 16 

06 21- 8283164 

Internet:  

Email: 

www.helene-lange-schule-mannheim.de 

helene-lange@mannheim.de  

Schulleitung Hr. Dr. Häffner, OStD (Schulleiter)  

Fr. Dr. Danner (Stellv. Schulleitung) 

Abteilungen  

Berufliches  

Gymnasium 
 

Fr. Nina Maar 

Berufskolleg 

Berufsfachschulen 

Sozialpäd. Assistenz 
 

Fr. Diana Walter  

Erzieher/innen-

ausbildung 
 

Fr. Heike Braun (Fröbelseminar)  

Qualitätsentwicklung 

 

Fr. Kirsten Bolm (HLS) 

Sekretariat Fr. Melis Metin (HLS)  

Fr. Melanie Kirsch-Müller (Fröbel)  

Schulsanitätsdienst Hr. Ries 

 

Dienst-E-Mail Lehrkräfte 

Zusammensetzung jeder E-Mail-Adresse an der HLS/Fröbel: 

vorname.nachname@hls-ma.de 
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2. Persönliche Schülerdaten 
 

Name  

 

Anschrift  

 

Telefonnummern  

 

E- Mail  

 

 

 
 
Meine Notfallkontakte – Im Notfall bitte benachrichtigen… 

 
 

Name  
 
 

 

Anschrift  
 
 

 

Telefonnummern  
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3. Leitbild und Geschichte  

 
Achtsamer Umgang und Verantwortung:  

Unser Umgang miteinander ist geprägt von Achtung, der Bereitschaft zu gegenseitigem Ver-

ständnis und verantwortungsbewusstem Handeln.  

 

Kooperation und Engagement 

 

Wir kooperieren und kommunizieren offen und engagiert mit den Einrichtungen und Betrieben, 

den Bildungspartnern und den Eltern unserer Schülerinnen und Schüler. 

 

 

 

Wir sind eine berufliche Schule:  

 

Unsere Schülerschaft wird auf die Anforderun-

gen des Studiums, beruflicher Ausbildungen 

oder den Berufseinstieg vorbereitet 

 

 

 

 

 

 

 

Chancengleichheit: 

Wir bieten gleiche Bildungschancen - unabhängig 

von Herkunft und sozialen Verhältnissen. Wir bieten 

individuelle Beratung für die Schullaufbahn und be-

ruflichen Werdegang. 

 

 Wir respektieren einander. 

 Wir helfen einander. 

 Wir sprechen miteinander über Proble-

me. 

 Wir halten uns an Regeln. 

 Wir gehen verantwortungsvoll mit dem 

Eigentum anderer um. 

 Wir verschwenden keine Ressourcen 

wie Papier, Strom und Wasser. 

 Wir fördern und pflegen Gesundheit 

und Natur. 
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Unsere Namensgeberin: Helene Lange 

Helene Lange 

(1848 – 1930) ist eine der wichtigsten Persönlichkeiten der bürgerlichen Frauenbewegung des 

19. Jahrhunderts.  

Sie setzte sich für gleiche Bildungs- und Be-

rufschancen für Frauen ein. 

Bereits zu Lebzeiten war Helene Lange eine 

der wichtigsten und wegweisendsten Persön-

lichkeiten der bürgerlichen Frauenbewegung 

– und daran hat sich in der Wahrnehmung bis 

heute auch nichts verändert.  

Ihr Name steht für eine unerschrockene 

Kämpferin für Mädchenbildung einerseits und 

andererseits für eine liberale Publizistin, die 

mit ihrer Zeitschrift „Die Frau“ die theoreti-

schen Diskussionen innerhalb der bürgerli-

chen Frauenbewegung massiv beeinflusst 

hat. 

"Lehrerin zu werden, das Lehrerinnenexamen abzulegen - einige der wenigen standesgemäßen 

beruflichen Möglichkeiten, die es seinerzeit für die Töchter der gehobenen Schichten gab, wur-

de mir verwehrt, das habe noch niemand im Oldenburger Land getan." 

— Helene Lange 
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Unser Namensgeber: Friedrich Fröbel  

 
Friedrich Fröbel 

(1782-1852) ist der Vater der Institution „Kindergarten“. 

Er erkannte in diesem Zusammenhang die Bedeutung 

einer fundierten Ausbildung von Kindergärtnerinnen 

und betonte die Notwendigkeit frühkindlicher Lerner-

fahrungen. 

 

Hierzu entwickelte er eine Theorie des Spiels mit ent-

sprechenden Spielgaben (Baukästen: Ball, Kugel, 

Würfel, Säule), verwendete Papierfalttechniken und 

legte eine Sammlung von „Mutter und Koseliedern“ 

vor. Zudem setzte er sich kritisch und produktiv mit 

der Pädagogik Pestalozzis auseinander. 

Durch die Einbindung der Eltern stärkte er vor allem 

die Mutter-Kind-Beziehung und entwickelte so eine am Kind orientierte Spielpädagogik. 

„Bei der Erziehung muss man etwas aus dem Menschen herausbringen und nicht in ihn hinein.“ 

—Friedrich Fröbel 
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4. Unsere Schule 
 

Wir sind eine sehr große berufliche Schule mit über tausend Schülerinnen und Schüler. Sie alle 

haben individuelle Ziele und streben unterschiedliche Schulabschlüsse an unserer Schule an. 

Wir ermöglichen durchlässige Bildungswege, aufbauend auf dem Hauptschulabschluss, bis 

zum Abitur oder zu einer abgeschlossenen Berufs-

ausbildung. Gerne möchten wir Ihnen unsere ver-

schiedenen Abteilungen genauer vorstellen. 

 

Im Hauptgebäude der Helene-Lange-Schule  

befinden sich folgende Schularten: 

 

Abteilung 1 

Abteilungsleitung Frau Nina Maar, StD´in: nina.maar@hls-ma.de  

  

Schulart Berufliches Gymnasium 

 

Abschluss Allgemeine Fachhochschulreife Abitur  

 

 

Abteilung 2 

Abteilungsleitung Frau Diana Walter, StD´in: diana.walter@hls-ma.de  

  

Schularten Berufskolleg, Berufsfachschulen, Sonderberufsschule 

 

Abschlüsse Fachhochschulreife, Fachschulreife (mittlerer Bildungsabschluss), 

Abschluss staatl. anerk. sozialpädagogische Assistenzkraft 

 

 

 

Im Fröbel-Seminar befindet sich das Berufskolleg 

für Sozialpädagogik: 

 

 

Abteilung 3 

Abteilungsleitung Frau Heike Braun, StD´in:  heike.braun@hls-ma.de 

  

Schulart Berufskolleg Praktikanten, Fachschule Sozialpädagogik,  

Praxisintegrierte Ausbildung  

 

Abschlüsse Staatl. anerk. Erzieher/in, Weiterbildung staatl. gepr Fachwirt/in für 

Organisation und Führung Sozialwesen  
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5. Schulbesuchsverordnung 
 

Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über die Pflicht zur Teilnahme am Unterricht 

und an den sonstigen Schulveranstaltungen (Schulbesuchsverordnung) vom 21. März 1982; 

K.u.U. S. 387 

§ 1 Teilnahmepflicht und Schulversäumnis 

(1) Jeder Schüler ist verpflichtet, den Unterricht und die übrigen verbindlichen Veranstaltungen 

der Schule regelmäßig und ordnungsgemäß zu besuchen und die Schulordnung einzuhalten. 

Bei minderjährigen Schülern haben die Erziehungsberechtigten und diejenigen, denen Erzie-

hung oder Pflege eines Kindes anvertraut ist, bei berufsschulpflichtigen Schülern außerdem die 

für die Berufserziehung der Schüler Mitverantwortlichen (Ausbildende, Dienstherren, Leiter von 

Betrieben) oder deren Bevollmächtigte dafür zu sorgen, dass die Schüler diesen Verpflichtun-

gen Folge leisten. 

(2) Der Schüler ist auch bei freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen so lange zur Teilnahme ver-

pflichtet, als er nicht ordnungsgemäß abgemeldet ist. Bei den freiwilligen Unterrichtsveranstal-

tungen, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, kann die Schule vor der Anmeldung 

des Schülers den Zeitpunkt festlegen, vor dem eine Abmeldung nicht zulässig ist; eine Abmel-

dung zum Schuljahresende ist jedoch uneingeschränkt zulässig. 

(3) Ein Schulversäumnis liegt vor, wenn ein Schüler seiner Teilnahmepflicht nicht nachkommt, 

ohne an der Teilnahme verhindert (§ 2), von der Teilnahmepflicht befreit (§ 3) oder beurlaubt (§ 

4 und §5) zu sein. 

§ 2 Verhinderung der Teilnahme 

(1) Ist ein Schüler aus zwingenden Gründen (z.B. Krankheit) am Schulbesuch verhindert, ist 

dies der Schule unter Angabe des Grundes und der voraussichtlichen Dauer der Verhinderung 

unverzüglich mitzuteilen (Entschuldigungspflicht). Entschuldigungspflichtig sind für minderjähri-

ge Schüler die Erziehungsberechtigten und diejenigen, denen Erziehung oder Pflege eines Kin-

des anvertraut ist, volljährige Schüler für sich selbst. Für Berufsschüler sind daneben außerdem 

die für die Berufserziehung der Schüler Mitverantwortlichen oder deren Bevollmächtigte zur 

Entschuldigung verpflichtet. Die Entschuldigungspflicht ist spätestens am zweiten Tag der Ver-

hinderung (fern-) mündlich oder schriftlich zu erfüllen. Im Falle fernmündlicher Verständigung 

der Schule ist die schriftliche Mitteilung binnen drei Tagen nachzureichen. 

(2) Bei einer Krankheitsdauer von mehr als zehn, bei Teilzeitschulen von mehr als drei Unter-

richtstagen kann der Klassenlehrer vom Entschuldigungspflichtigen die Vorlage eines ärztlichen 

Zeugnisses verlangen. Lassen sich bei auffällig häufigen Erkrankungen Zweifel an der Fähigkeit 

des Schülers, der Teilnahmepflicht gemäß § 1 nachzukommen, auf andere Weise nicht aus-

räumen, kann der Schulleiter vom Entschuldigungspflichtigen die Vorlage eines ärztlichen 

Zeugnisses verlangen. In diesen Fällen und unter den gleichen Voraussetzungen bei langen 

Erkrankungen kann der Schulleiter auch die Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses verlan-

gen. 

(3) Eine Schülerin, die wegen ihrer Schwangerschaft die Schule nicht besuchen kann oder will, 

ist wie eine Schülerin zu behandeln, die wegen Krankheit den Unterricht nicht besuchen kann. 

Für Schülerinnen der Berufsschule gilt dies nur insoweit, als sie wegen ihrer Schwangerschaft 

nicht mehr in ihrer Ausbildungs- oder Arbeitsstätte tätig sind. 
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(4) Beim Auftreten übertragbarer Krankheiten bleiben die Vorschriften des - Bundesseuchenge-

setzes vom 18. Juli 1961 (BGBl. 1 S. 1012) in der jeweils geltenden Fassung sowie des Schul-

seuchenerlasses vom 11. November 1965 (K. u. U. S. 1006) in der jeweils geltenden Fassung 

unberührt. 

§ 3 Befreiung vom Unterricht in einzelnen Fällen oder von sonstigen einzelnen Schulveranstal-

tungen 

(1) Schüler werden vom Sportunterricht teilweise oder ganz befreit, wenn es ihr Gesundheitszu-

stand erfordert. Von der Teilnahme am Unterricht in einzelnen anderen Fächern oder von sons-

tigen verbindlichen Schulveranstaltungen können Schüler nur in besonders begründeten Aus-

nahmefällen vorübergehend oder dauernd ganz oder teilweise befreit werden; für Berufsschul-

pflichtige gilt dies nur dann, wenn der Gesundheitszustand die Teilnahme nicht zulässt. 

(2) Befreiung wird nur auf rechtzeitigen Antrag gewährt. Für minderjährige Schüler können An-

träge schriftlich von den Erziehungsberechtigten, für volljährige Schüler von diesen selbstge-

stellt werden In dringenden Fällen können auch minderjährige Schüler mündliche Anträge auf 

Befreiung stellen. Eines schriftlichen Antrages bedarf es ferner nicht, wenn eine Erkrankung 

oder körperliche Beeinträchtigung des Schülers die Teilnahme am Unterricht oder den sonsti-

gen verbindlichen Schulveranstaltungen offensichtlich nicht zulässt. 

(3) Der Antrag auf Befreiung ist zu begründen. Werden gesundheitliche Gründe geltend ge-

macht, ist für Befreiung bis zu sechs Monaten ein ärztliches Zeugnis vorzulegen. Bei längeren 

oder auffällig häufigen Erkrankungen gilt §2 Abs.2 Satz 3 entsprechend. Im Fall des Abs.2 Satz 

4 ist ein ärztliches Zeugnis nicht vorzulegen. Die Befreiung wird jeweils längstens für die Dauer 

eines Schuljahres ausgesprochen und kann mit Auflagen verbunden werden. 

(4) Über die Befreiung von einer Unterrichtsstunde sowie in den Fällen des Abs. 2 Satz 4 ent-

scheidet der Fachlehrer, von einer sonstigen verbindlichen Schulveranstaltung der Klassenleh-

rer. In den übrigen Fällen entscheidet über Befreiungen der Schulleiter. 

§ 4 Beurlaubung 

(1) Eine Beurlaubung vom Besuch der Schule ist lediglich in besonders begründeten Ausnah-

mefällen und nur auf rechtzeitigen schriftlichen Antrag möglich. Der Antrag ist vom Erziehungs-

berechtigten, bei volljährigen Schülern von diesen selbst zu stellen. 

(2) Als Beurlaubungsgründe werden anerkannt: 

1. Kirchliche Veranstaltungen nach Nr.1 der Anlage. 

 Die Bestimmung des § 4 Abs.2 des Gesetzes über die Sonntage und Feiertage in der 

Fassung vom 28. November 1970 (Ges.Bl. 1971 S. 1), nach dem Schüler an den kirchli-

chen Feiertagen ihres Bekenntnisses das Recht haben, zum Besuch des Gottesdienstes 

dem Unterricht fernzubleiben, bleibt unberührt. 

2. Gedenktage oder Veranstaltungen von Religions- oder Weltanschauungs-gemeinschaften 

nach Nr. 11-VI der Anlage. Dem Antrag muss, soweit die Zugehörigkeit zu der Religions- 

oder Weltanschauungsgemeinschaft nicht auf andere Weise nachgewiesen ist, eine 

schriftliche Bestätigung beigefügt sein. 

(3) Als Beurlaubungsgründe können außerdem insbesondere anerkannt werden: 



 

9 
 

1. Heilkuren oder Erholungsaufenthalte, die vom Staatlichen Gesundheitsamt oder vom Ver-

trauensarzt einer Krankenkasse veranlasst oder befürwortet worden sind; 

2. Teilnahme am internationalen Schüleraustausch sowie an Sprachkursen im Ausland; 

3. Teilnahme an den von der Landeszentrale für politische Bildung durchgeführten zweitägigen 

Politischen Tagen für die Klassen 10 bis 13; 

4. Teilnahme an wissenschaftlichen oder künstlerischen Wettbewerben, soweit das Kultusmi-

nisterium der Durchführung des Wettbewerbes zugestimmt hat; 

5. die aktive Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen sowie an Lehrgängen überregionaler oder 

regionaler Trainingszentren, soweit die Teilnahme des Schülers von einem Fachverband 

des Landessportbundes befürwortet wird; 

6. Veranstaltungen der Arbeitskreise der Schüler (§69 SchG), soweit es sich um Schulveran-

staltungen handelt (§18 der Verordnung des Kultusministeriums über Einrichtung und Auf-

gaben der Schülermitverantwortung), 

7. die Vollendung des 18. Lebensjahres während des 1. Schulhalbjahres bei Berufsschulpflich-

tigen, die nicht in einem Berufsausbildungsverhältnis stehen oder eine Stufenausbildung 

fortsetzen für eine Beurlaubung für das zweite Schulhalbjahr (§78 Abs.1 Satz 2 in Verbin-

dung mit Abs.2 Satz 1 SchG); 

8. wichtiger persönlicher Grund; als wichtiger persönlicher Grund gelten insbesondere Ehe-

schließung der Geschwister, Hochzeitsjubiläen der Erziehungsberechtigten, Todesfall in der 

Familie, Wohnungswechsel, schwere Erkrankung von zur Hausgemeinschaft gehörenden 

Familienmitgliedern, sofern der Arzt bescheinigt, dass die Anwesenheit des Schülers zur 

vorläufigen Sicherung der Pflege erforderlich ist. 

(4) Für das Fernbleiben der Schüler vom Unterricht aufgrund einer Beurlaubung tragen die 

Erziehungsberechtigten, volljährige Schüler für sich selbst die Verantwortung. Die Schulen 

beraten erforderlichenfalls die Erziehungsberechtigten und den Schüler über die Auswir-

kungen der beantragten Beurlaubung. Die Beurlaubung kann davon abhängig gemacht 

werden, dass der versäumte Unterricht ganz oder teilweise nachgeholt wird. 

(5)  Zuständig für die Entscheidung über Beurlaubungen ist: 

in den Fällen des Abs. 2 sowie bis zu zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Unterrichtsta-

gen in den Fällen des Abs. 3 der Klassenlehrer, in den übrigen Fällen der Schulleiter. 

Weitere Details regelt das schulische Fehlzeitenkonzept. 
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6. Fehlzeitenregelung (schulisches Fehlzeitenkonzept) 

 

 

FEHLZEIT = Abwesenheit in einzelnen Schulstunden sowie an ganzen Tagen.  

  

ENTSCHULDIGTE FEHLZEITEN (vgl. § 2 Schulbesuchsordnung): 

Zur Entschuldigung von Fehlzeiten gelten folgenden Voraussetzungen: 

Bei Krankheit:  

 D. Schüler/in bzw. Erziehungsberechtigten meldet sich morgens in der Schule 

krank.  

 D. Schüler/in legt dem/der Klassenlehrer/in (KL) eine schriftliche Entschuldigung in-

nerhalb von drei Tagen vor. 

 Bei längeren Erkrankungen ist eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. 

 Befreiungen für Arzttermine und andere Termine: nur in Ausnahmefällen und durch 

vorherigen Antrag beim KL, ggf. Schulleitung (SL) (vgl. § 4 Schulbesuchsordnung). 

 

ENTLASSUNGEN im Verlaufe des Schultages:  

 Die Schüler erhalten im Sekretariat einen Entlassungsschein.  

 D. Schüler/in legt den Entlassungsschein dem/der Fachlehrer/in (FL) zur Entlassung 

sowie dem KL zur Entschuldigung (siehe Hinweise auf dem Entlassungsschein) vor.  

 Bei gehäuften Entlassungen führt der KL ein Gespräch mit d. Schüler/in. 

 Entlassungen werden den Fehlzeiten zugerechnet.  

 

VERSPÄTUNGEN in Abgrenzung zur Fehlzeit  

(vgl. § 90 Schulgesetz, Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen): 

 Als Verspätung gilt, wenn d. Schüler/in sowohl nach Beginn der ersten Unterrichts-

tunde als auch im Verlaufe des Schultages nach dem Pausenklingeln im Unterricht 

erscheint.  

 Hingegen gelten Unterrichtsversäumnisse einzelner Unterrichtstunden als Fehlzeit. 

 Verspätungen werden nicht zu den Fehlzeiten gezählt.  

 Ab einer Anzahl von 3-5 Verspätungen können KL sowie FL d. Schüler/in nachsitzen 

lassen. 
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Stufenmodell bei Anhäufung von Fehlzeiten 

 

FZ 

 

Zeitraum 

 

Maßnahme 

5 bis zu den 

Herbstferien 

KL führt ein Gespräch mit d. Schüler/in.  

KL dokumentiert das Gespräch.  

10 bis zum 

Schulhalb-

jahr 

KL trifft mit d. Schüler/in eine Zielvereinbarung zur Erfüllung der 

Anwesenheitspflicht. KL und Schüler/in erhalten eine Kopie der 

Zielvereinbarung. (Einzelfallprüfung: ggf. Attestpflicht, vgl. Schul-

besuchsordnung § 2). 

ggf. Antrag auf Zeugniseintrag in der Notenkonferenz (vgl. Noten-

bildungsverordnung § 6) 

15 bis zu den 

Osterferien 

Abteilungsleitung trifft mit d. Schüler/in eine Zielvereinbarung zur 

Erfüllung der Anwesenheitspflicht. (Einzelfallprüfung: ggf. Schulfä-

higkeitsprüfung, vgl. Schulbesuchsordnung § 2 Abs.2 Satz 3; ev. 

weitere Auflagen für das darauffolgende Schuljahr). KL und Schü-

ler/in erhalten eine Kopie der Zielvereinbarung. 

20 und 

mehr 

bis zum 

Schuljahres-

ende 

Einzelfallprüfung durch die Schulleitung (ggf. Schulfähigkeitsprü-

fung, Schulbesuchsordnung § 2; ggf. weitere Auflagen für das da-

rauffolgende Schuljahr).  

ggf. Antrag auf Zeugniseintrag in der Notenkonferenz (vgl. Noten-

bildungsverordnung § 6) 

 

Vorgehen bei unentschuldigten Fehlzeiten 

Unent. 

FZ 

Maßnahme Verantwortlichkeit / Beteiligte 

1 Gespräch Klassenlehrer/in 

 

3 schriftlicher Tadel Abteilungsleitung / Klassenlehrer/in 

 

6 Gespräch mit Vereinbarung Abteilungsleitung / Klassenlehrer/in 

 

9 Aufforderung zur Abmeldung Schulleitung 

 

weitere Schulausschluss Schulleitung 
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Das Schulgesetz für Baden-Württemberg in der Fassung vom 1. August 1983 (GBl. S. 397, K.u.U. S. 584), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juli 2000 (GBl. S. 533, K.u.U. 
S. 231), wird wie folgt geändert: 

7. § 90 – Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 
 

(1) Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen dienen der Verwirklichung des Erziehungs- und Bildungsauftrags der 
Schule, der Erfüllung der Schulbesuchspflicht, der Einhaltung der Schulordnung und dem Schutz von Personen 
und Sachen innerhalb der Schule. 

 
(2) Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen kommen nur in Betracht, soweit pädagogische Erziehungsmaßnahmen 

nicht ausreichen; hierzu gehören auch Vereinbarungen über Verhaltensänderungen des Schülers. Bei allen Er-
ziehungs- und Ordnungsmaßnahmen ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. 

 
(3) Folgende Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen können getroffen werden:  

1. Durch den Klassenlehrer oder durch den unterrichtenden Lehrer: Nachsitzen bis zu zwei Unterrichtsstunden; 
2. durch den Schulleiter:  

a) Nachsitzen bis zu vier Unterrichtsstunden, Überweisung in eine Parallelklasse desselben Typs inner-
halb der Schule, 

b) Androhung des zeitweiligen Ausschlusses vom Unterricht, 
c) Ausschluss vom Unterricht bis zu fünf Unterrichtstagen, bei beruflichen Schulen in Teilzeitform 
d) Ausschluss für einen Unterrichtstag, nach Anhörung der Klassenkonferenz oder Jahrgangsstufenkonfe-

renz, soweit deren Mitglieder den Schüler selbstständig unterrichten: 
e) einen über den Ausschluss vom Unterricht nach Buchstabe d) hinausgehenden Ausschluss vom       

Unterricht bis zu vier Unterrichtswochen, 
f) Androhung des Ausschlusses aus der Schule, 
g) Ausschluss aus der Schule. 

 
Nachsitzen gemäß Nummer 2 Buchst. a oder die Überweisung in eine Parallelklasse kann mit der Androhung des 
zeitweiligen Ausschlusses vom Unterricht verbunden werden; der zeitweilige Ausschluss vom Unterricht kann mit der 
Androhung des Ausschlusses aus der Schule verbunden werden. Die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und 
Anfechtungsklage entfällt. Die körperliche Züchtigung ist ausgeschlossen. 
 
(4) Vor dem Ausschluss aus der Schule wird auf Wunsch des Schülers, bei Minderjährigkeit auf Wunsch der Erzie-
hungsberechtigten, die Schulkonferenz angehört. Nach dem Ausschluss kann die neu aufnehmende Schule die Auf-
nahme von einer Vereinbarung über Verhaltensänderungen des Schülers abhängig machen und eine Probezeit von 
bis zu sechs Monaten festsetzen, über deren Bestehen der Schulleiter entscheidet. 
 
(5) Die obere Schulaufsichtsbehörde kann den Ausschluss aus der Schule auf alle Schulen des Schulorts, des Land-
kreises oder ihres Bezirks, die oberste Schulaufsichtsbehörde auf alle Schulen des Landes mit Ausnahme der nach § 
82 für den Schüler geeigneten Sonderschule ausdehnen. Die Ausdehnung des Ausschlusses wird dem Jugendamt 
mitgeteilt. 
 
(6) Ein zeitweiliger Ausschluss vom Unterricht, seine Androhung oder eine Androhung des Ausschlusses aus der 
Schule sind nur zulässig, wenn ein Schüler durch schweres oder wiederholtes Fehlverhalten seine Pflichten verletzt 
und dadurch die Erfüllung der Aufgabe der Schule oder die Rechte anderer gefährdet. Ein Ausschluss aus der Schu-
le ist nur zulässig, wenn neben den Voraussetzungen des Satzes 1 das Verbleiben des Schülers in der Schule eine 
Gefahr für die Erziehung und Unterrichtung, die sittliche Entwicklung, Gesundheit oder Sicherheit der Mitschüler 
befürchten lässt. 
 
(7) Vor der Entscheidung nachzusitzen genügt eine formlose Anhörung des Schülers. Im Übrigen gibt der Schulleiter 
dem Schüler, bei Minderjährigkeit auch den Erziehungsberechtigten, Gelegenheit zur Anhörung; Schüler und Erzie-
hungsberechtigte können einen Beistand hinzuziehen. 
 
(8) Ein zeitweiliger Ausschluss vom Unterricht kann, ein wiederholter zeitweiliger Ausschluss vom Unterricht soll dem 
Jugendamt mitgeteilt werden; ein Ausschluss aus der Schule wird dem Jugendamt mitgeteilt. Ein zeitweiliger Aus-
schluss aus der Schule oder seine Androhung wird den für die Berufserziehung des Schülers Mitverantwortlichen 
mitgeteilt. 
 
(9) Der Schulleiter kann in dringenden Fällen einem Schüler vorläufig bis zu fünf Tagen den Schulbesuch untersa-
gen, wenn ein zeitweiliger Ausschluss vom Unterricht zu erwarten ist oder er kann den Schulbesuch vorläufig bis zu 
zwei Wochen untersagen, wenn ein Ausschluss aus der Schule zu erwarten ist. Zuvor ist der Klassenlehrer zu hö-
ren." 
K.u.U. vom 6. Februar 2003 
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8. Schul- und Hausordnung 
 
Im Hinblick auf eine gute Zusammenarbeit aller sind folgende Regeln notwendig: 

1. RECHTE DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 

1.1  Informationsrecht 

1.1.1 Klassenarbeiten sind den Schülerinnen und Schülern in der Regel anzukündigen. Bei längerem, ent-

schuldigtem Fehlen wird den Schülerinnen und Schülern eine angemessene Frist zur Erarbeitung des 

durchgenommenen Stoffes gewährt. 

1.1.2 Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht, über die Verfahren zur Leistungskontrolle (Klassen-

arbeiten, Tests, Referate, Protokolle u.a.) und die für die Bewertung der Leistungen maßgebenden Kri-

terien unterrichtet zu werden. 

1.1.3 Den Schülerinnen und Schülern ist auf Befragen der Stand ihrer mündlichen und praktischen Leistun-

gen mitzuteilen. 

1.2  Schülermitverantwortung 

Die Schülerinnen und Schüler werden durch die SMV vertreten (SchG §§ 62-70). Die Schülerinnen 
und Schüler sind außerdem in der Schulkonferenz vertreten. Den Schülervertretungen steht kein poli-
tisches Mandat zu. Politische Betätigung ist auf den außerschulischen Bereich zu verweisen. Den 
Schülerinnen und Schülern steht die Pressefreiheit im Sinne der Schülerzeitschriftenverordnung zu. 

1.3 Recht der freien Meinungsäußerung 

Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht, ihre Meinung frei zu äußern. Sie haben Anspruch auf 

Toleranz, jedoch sind sie auch zu Toleranz verpflichtet. Einschränkungen der freien Meinungsäuße-

rung durch die Schule sind nur zulässig, wenn die Schülerinnen und Schüler die Gesetze sowie das 

Recht auf persönliche Würde verletzen. 

2. PFLICHTEN DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 

2.1 Teilnahme- und Entschuldigungspflicht 

Schulpflicht bedeutet Teilnahmepflicht am Unterricht und an den übrigen schulischen Veranstaltungen.  

Das Nähere regelt das schulische Fehlzeitenkonzept und die Schulbesuchsverordnung. 

2.2  Leistungspflicht 

Die Schülerinnen und Schüler haben die Pflicht, die geforderten Leistungen zu erbringen. Verweigert 

die Schülerin/der Schüler die Leistung, werden geeignete pädagogische Maßnahmen getroffen. 

An einem Tag soll nicht mehr als eine Klassenarbeit geschrieben werden; vor der Rückgabe und Be-

sprechung einer Arbeit darf im gleichen Fach keine weitere schriftliche Arbeit angefertigt werden. 

Versäumt Schüler oder Schülerin entschuldigt die Klassenarbeiten oder andere Leistungsnachweise, 

entscheidet der Fachlehrer, ob der Schüler oder Schülerin eine entsprechende Arbeit nachträglich an-

zufertigen hat (Abschnitt 3 § 8 (4) der Notenbildungsverordnung). 

Wenn ein Schüler oder Schülerin ohne Attestauflage im Schuljahresverlauf unverhältnismäßig oft die 

Nachschreibetermine nutzt, kann auf Grundlage eines Klassenkonferenzbeschlusses für das Nach-

schreiben die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung gefordert werden. 

Versäumt ein Schüler oder Schülerin unentschuldigt Klassenarbeiten oder andere Leistungsnachwei-

se, wird die Note „ungenügend” erteilt (Abschnitt 3 § 8 (5) der Notenbildungsverordnung).  

2.3 Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 
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Die Schülerinnen und Schüler haben die Pflicht, die Schul- und Hausordnung einzuhalten. Verstöße 

gegen die Schul- und Hausordnung können Ordnungsmaßnahmen zur Folge haben (SchG § 90). 

Menschenrechte verletzende Äußerungen oder Handlungen können in besonders schwerwiegenden 

Fällen zum sofortigen Schulausschluss führen. 

2.4  Maßnahmen bei Suchtverhalten 

Ziel unserer Schule ist der Aufbau eines Gesundheitsverhaltens, bei dem die einzelnen Schülerinnen 

und Schüler gegenüber dem eigenen Körper, der geistig-seelischen Entwicklung und dem sozialen 

Umfeld sowie der Gesellschaft verantwortungsbewusst handeln. Das heißt vor allem: 

o Abstinenz im Hinblick auf alle Suchtmittel 

o verantwortungsbewusster und selbstkontrollierter Umgang mit Genussmitteln jeder Art. 

 

Schüler/innen, bei denen begründeter Verdacht besteht, dass sie Suchtmittel mit sich führen oder zu 

sich nehmen, durchlaufen ein mehrstufiges Verfahren (Suchtvereinbarung), dessen Ziel die Hilfe und 

der Schutz der Betroffenen und Mitschüler ist. Wer mit Drogen handelt, wird gemäß §30 BtMG ange-

zeigt und nach §90 des Schulgesetzes von der Schule ausgeschlossen. 

3. VERHALTEN IM SCHULHAUS 

3.1 Die Lehrerinnen und Lehrer und die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, die Läuteordnung 

einzuhalten. Ausnahmen bedürfen beidseitiger Absprachen. 

3.2 Ist die Lehrerin/der Lehrer zehn Minuten nach dem Läuten nicht anwesend, so muss dies im Sekreta-

riat gemeldet werden. 

3.3 Während der Unterrichtsstunden ist Lärm auf den Fluren und auf den Schulhof zu vermeiden. 

3.4 Einrichtungen und Lernmittel der Schule sind Eigentum des Schulträgers (Stadt Mannheim). Für mut-

willige Beschädigungen haften die Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigte. 

3.5 Fachräume dürfen nur in Anwesenheit einer Lehrerin/eines Lehrers betreten werden. 

3.6 Jeder hat den Abfall, den er verursacht, selbst zu beseitigen. 

4. VERHALTEN AUF DEM SCHULGELÄNDE 

4.1 Die Aufsichtspflicht der Schule erstreckt sich auf das Schulgelände, der Versicherungsschutz auf den 

engeren Schulbereich. Aus diesem Grunde sind die Anweisungen der Pausenaufsicht zu befolgen. 

4.2 Rad-, Moped- und Motorradfahren ist auf dem Schulgelände nicht erlaubt. 

4.3 Fahrräder sind ausschließlich im Fahrradständer und Motorräder ausschließlich auf den vorgezeichne-

ten Plätzen abzustellen. 

4.4 Die Schülerinnen und Schüler dürfen ihre Autos nicht im Schulhof parken. 

4.5 Nach §2 Abs.1 des Landesnichtraucherschutzgesetzes gilt: das Rauchen ist in den Gebäuden Hugo-

Wolf-Straße und Rennershofstraße sowie in den Außenbereichen der Schulgelände für alle Personen 

verboten. Als Ausnahmeregelung nach §2 Abs.2 LNRSchG wurde beschlossen, dass auf Klassenfahr-

ten das Rauchen für volljährige Schüler und für Lehrkräfte erlaubt ist. 

4.6 Das laute Abspielen von Musik über Handy und andere elektronische Medien ist auf dem gesamten 

Schulgelände verboten, ebenso wie das Erstellen und Verbreiten von Fotos und Videosequenzen von 

Mitschülern und Lehrern. Jegliche Benutzung von Handys in den Unterrichtsräumen ist untersagt. Bei 

Zuwiderhandlungen wird das entsprechende Gerät eingezogen. 
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5. PAUSENORDNUNG 

5.1 In der großen Pause begeben sich die Schülerinnen und Schüler in den Schulhof. 

5.2 Bei schlechtem Wetter können auch die Klassenzimmer, der Schüleraufenthaltsraum und die Flure 

zum Aufenthalt benutzt werden. Spiele, durch die andere Schülerinnen und Schüler gefährdet werden 

können (z.B. Schneeballwerfen), sind im Schulbereich nicht gestattet. Den Anweisungen der Pausen-

aufsicht ist Folge zu leisten. 

5.3 Die Klassen- bzw. Kursordnerinnen/-ordner sorgen für das Reinigen der Tafel und für die äußere Ord-

nung im Klassenzimmer (Lüften, Kreide, etc.) während der Pausen und nach dem Unterricht. 

6. BESCHWERDEWEG 

Bei Konflikten zwischen Schüler/-in und Lehrer/-in sollen grundsätzlich zuerst auf der Ebene der unmit-

telbar Betroffenen nach Lösungen gesucht werden; erst danach sollten Klassenlehrer/-in, Verbin-

dungslehrer/-in und evtl. Schulleiter/-in einbezogen werden. 

7. SONSTIGES 

Am Ende eines jeden Schuljahres oder bei vorzeitigem Austritt sind die entliehenen Bücher bei der 

Lernmittelverwaltung (LMV) bzw. der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer abzugeben. Die Ausgabe des 

Zeugnisses erfolgt nur gegen Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung. 

8. INKRAFTTRETEN 

Die neue Schul- und Hausordnung tritt mit der Veröffentlichung in Kraft und setzt gleichzeitig die vor-

herige Schul- und Hausordnung außer Kraft. (GLK-Besschluss am 13.02.1985/05.12.1993 - Bestäti-

gung durch die Schulkonferenz am 28.03.1985 - zuletzt geändert durch GLK-Beschluss vom 

24.9.2008 - Bestätigung durch die Schulkonferenz vom 3.11.2008). 

 

OStD Dr. Häffner (Schulleiter) 
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Nachschreiben von Klassenarbeiten 
 

Nach Rücksprache mit dem/der jeweiligen Fachlehrer/in können versäumte Klassenarbei-

ten nachgeschrieben werden. Hierzu gelten folgenden Termine:  

 

An der HLS: Jeden Mittwoch in der 9./10. Stunde (15.15 – 16.45 Uhr) in Raum 103. 

 

Am Fröbel-Seminar: Nachschreiben findet samstags statt. Aktuelle Termine und Räumlichkei-

ten werden zum jeweiligen Schuljahr bekannt gegeben. 

 

 
Definition der Notengebung 
 

1 sehr gut Eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maße entspricht. 

2 gut Eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht. 

3 befriedigend Eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht. 

4 ausreichend 
Eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforde-
rungen noch entspricht. 

5 mangelhaft 
Eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen 
lässt, dass notwendige Grundkenntnisse vorhanden sind und die Män-
gel in absehbarer Zeit behoben werden könnten.  

6 ungenügend 
Eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst 
die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer 
Zeit nicht behoben werden können. 

Verordnung des Kultusministeriums über die Notenbildung (Notenbildungsverordnung, NVO) vom 5. Mai 1983 

 

Notenbedeutung Kursstufe (BG) 

15 NP 1 +  07 NP 3 - 

14 NP 1   06 NP 4 + 

13 NP 1 -  05 NP 4  

12 NP 2 +  04 NP 4 - 

11 NP 2   03 NP 5 + 

10 NP 2 -  02 NP 5 

09 NP 3 +  01 NP 5 - 

08 NP 3   0  NP 6 
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Kriterien zur Beurteilung der mündlichen Leistung 
 

Situation/mündliche Leis-

tung 

Fazit/Beurteilung Note 

Keine freiwillige Mitarbeit im Unterricht, 

Äußerungen nach Aufforderung sind 

falsch. 

Die Leistung entspricht den Anforderungen 

nicht. Selbst Grundkenntnisse sind so 

lückenhaft, dass die Mängel in absehbarer 

Zeit nicht behebbar sind. 

6 

Keine freiwillige Mitarbeit im Unterricht, 

Äußerungen nach Aufforderung sind nur 

teilweise richtig. 

 

Die Leistung entspricht den Anforderungen 

nicht, notwendige Grundkenntnisse sind 

jedoch vorhanden und die Mängel in ab-

sehbarer Zeit behebbar. 

5 

Nur gelegentlich freiwillige Mitarbeit im 

Unterricht, Äußerungen beschränken sich 

auf die Wiedergabe einfacher Fakten und 

Zusammenhänge aus dem unmittelbar 

behandelten Stoff und sind im Wesentli-

chen richtig. 

Die Leistung weist zwar Mängel auf, ent-

spricht im Ganzen aber noch den Anforde-

rungen. 

4 

Regelmäßig, freiwillige Mitarbeit im Unter-

richt, im Wesentlichen richtige Wiedergabe 

einfacher Fakten und Zusammenhänge 

aus unmittelbar behandeltem Stoff, Ver-

knüpfung mit Kenntnissen des Stoffes der 

gesamten Unterrichtsreihe. 

Die Leistung entspricht im Allgemeinen 

den Anforderungen.  
3 

 

Verständnis schwieriger Sachverhalte und 

deren Einordnung in den Gesamt-

zusammenhang des Themas, Erkennen 

des Problems, Unterscheidung zwischen 

Wesentlichem und Unwesentlichem. Es 

sind Kenntnisse vorhanden, die über die  

Unterrichtsreihe hinausreichen. 

Die Leistung entspricht in vollem Umfang 

den Anforderungen. 
2 

Erkennen des Problems und dessen Ein-

ordnung in einen größeren Zusammen-

hang, sachgerechte und ausgewogene 

Beurteilung; eigenständige gedankliche 

Leistung als Beitrag zur Problemlösung, 

angemessene, klare sprachliche Darstel-

lung. 

Die Leistung entspricht den Anforderungen 

im ganz besonderen Maße. 
1 
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9. Beschwerdemanagement 
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Bitte lesen Sie sich die-

ses Merkblatt sorgfältig 

durch! 

E 

10. Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
 

Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem. 

§ 34 Abs. 5 S.2  Infektionsschutzgesetz ( IfSG) 

 

Wenn Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung hat und dann die Schule oder andere Gemein-
schaftseinrichtungen besucht, in die es jetzt aufgenommen werden soll, kann es andere Kin-
der, Lehrer, Erzieher oder Betreuer anstecken. Außerdem sind gerade Säuglinge und Kinder 
während einer Infektionskrankheit abwehrgeschwächt und können sich dort noch Folgeer-
krankungen (mit Komplikationen) zuziehen.  

Um dies zu verhindern, möchten wir Sie mit diesem Merkblatt über Ihre Pflichten, Verhal-
tensweisen und das übliche Vorgehen unterrichten, wie es das Infektionsschutzgesetz vor-
sieht. In diesem Zusammenhang sollten Sie wissen, dass Infektionskrankheiten in der Regel 
nichts mit mangelnder Sauberkeit oder Unvorsichtigkeit zu tun haben. Deshalb bitten wir Sie 
stets um Offenheit und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Das Gesetz bestimmt, dass Ihr Kind nicht in die Schule oder andere Gemeinschaftsein-
richtungen gehen darf, wenn 

1. es an einer schweren Infektion erkrankt ist, die durch geringe Erregermengen verur-
sacht wird. Dazu gehören Diphtherie, Cholera, Typhus, Tuberkulose und durch E-
HEC-Bakterien verursachter Brechdurchfall sowie die bakterielle Ruhr. Alle diese 
Krankheiten kommen bei uns in der Regel nur als Einzelfälle vor (außerdem nennt 
das Gesetz noch virusbedingte hämorrhagische Fieber, Pest und Kinderlähmung, es 
ist aber höchst unwahrscheinlich, dass diese Krankheitserreger nach Deutschland 
mitgebracht und hier weiter übertragen werden);  

 

2. eine Infektionskrankheit vorliegt, die in Einzelfällen schwer und kompliziert verläuft 
bzw. verlaufen kann, dies sind Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, Windpo-
cken, Hirnhautentzündung durch Haemophilus influenzae b-Bakterien, Meningokok-
ken-Infektionen, ansteckende Borkenflechte, Hepatitis (infektiöse Gelbsucht) A und E 
(E ist bei uns ebenfalls nicht verbreitet, kann aber aus dem Urlaub mitgebracht wer-
den);  

 

3. es unter Kopflaus- oder Krätzmilbenbefall leidet und die Behandlung noch nicht ab-
geschlossen ist;  

 

4. es vor Vollendung des 6. Lebensjahres an einer infektiösen Magen-Darm-Erkrankung 
erkrankt ist oder ein entsprechender Verdacht besteht. 

 

Die Übertragungswege der aufgezählten Erkrankungen sind unterschiedlich. 

Viele Brechdurchfälle und Hepatitis A (und E) kommen durch Schmierinfektionen zustande 
oder es handelt sich um sogenannte Lebensmittelinfektionen. Die Übertragung erfolgt dabei 
durch mangelnde Händehygiene bzw. durch verunreinigte Lebensmittel, nur selten über Ge-
genstände (Handtücher, Möbel, Spielsachen). Durch Tröpfchen werden z.B. Masern, 
Mumps, Windpocken und Keuchhusten übertragen. Die Verbreitung von Krätzmilben, Läu-
sen sowie der ansteckenden Borkenflechte erfolgt über Haar- und Hautkontakte. 

Dies erklärt, dass in Gemeinschaftseinrichtungen besonders günstige Bedingungen für eine 
Übertragung der genannten Krankheiten bestehen. Wir bitten Sie deshalb, bei ernsthaften 
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Erkrankungen Ihres Kindes immer den Rat Ihres Haus- oder Kinderarztes in Anspruch zu 
nehmen (z.B. bei hohem Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfäl-
len länger als einen Tag und anderen besorgniserregenden Symptomen, wie z.B. abnormem 
Husten oder Halsschmerzen mit auffallendem Mundgeruch) oder auch bei Läusebefall.  

Ihr Haus- oder Kinderarzt wird Ihnen - bei entsprechendem Krankheitsverdacht oder wenn 
die Diagnose gestellt werden konnte - darüber Auskunft geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung 
hat, die einen Besuch der Gemeinschaftseinrichtung nach dem Infektionsschutzgesetz ver-
bietet.  

Muss ein Kind zu Hause bleiben oder sogar im Krankenhaus behandelt werden, benachrich-
tigen Sie uns bitte unverzüglich und teilen Sie uns bei einer der unter Nr. 1 bis 4 genannten 
Krankheiten auch die Diagnose mit, damit wir zusammen mit dem Gesundheitsamt alle not-
wendigen Maßnahmen ergreifen können, um einer Weiterverbreitung der Infektionskrankheit 
vorzubeugen.  

Viele Infektionskrankheiten haben gemeinsam, dass eine Ansteckung schon z.B. über Tröpf-
chen beim Reden möglich ist, bevor typische Krankheitssymptome auftreten. Dies bedeutet, 
dass Ihr Kind bereits Spielkameraden, Mitschüler oder Personal angesteckt haben kann, 
wenn es mit den ersten Krankheitszeichen zu Hause bleiben muss. In einem solchen Fall 
müssen wir die Eltern der übrigen Kinder anonym über das Vorliegen einer ansteckenden 
Krankheit informieren. 

Manchmal nehmen Kinder oder Erwachsene nur Erreger auf, ohne zu erkranken. Auch wer-
den in einigen Fällen Erreger nach durchgemachter Erkrankung noch längere Zeit mit dem 
Stuhl ausgeschieden. Dadurch besteht die Gefahr einer Ansteckung der Spielkameraden, 
Mitschüler oder des Personals. Im Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass die 
„Ausscheider“ von Cholera-, Diphtherie-, EHEC-, Typhus-, Paratyphus- und Shigellenruhr- 
Bakterien nur mit Genehmigung und nach Belehrung des Gesundheitsamtes wieder in eine 
Gemeinschaftseinrichtung gehen dürfen. 

Auch wenn bei Ihnen zu Hause jemand an einer schweren oder hochansteckenden Infekti-
onskrankheit leidet, können weitere Mitglieder des Haushaltes diese Krankheitserreger 
schon aufgenommen haben und dann ausscheiden, ohne selbst erkrankt zu sein. Auch in 
diesem Fall muss Ihr Kind zu Hause bleiben. 

Weitere Informationen zum Besuchsverbot der Schule oder einer anderen Gemeinschafts-
einrichtung für Ausscheider oder ein möglicherweise infiziertes aber nicht erkranktes Kind, 
können Sie bei Ihrem behandelnden Arzt oder Ihrem Gesundheitsamt erhalten. Auch in die-
sen beiden genannten Fällen müssen Sie uns benachrichtigen.  

Gegen Diphtherie, Masern, Mumps, (Röteln), Kinderlähmung, (Typhus) und Hepatitis A ste-
hen Schutzimpfungen zur Verfügung. Liegt dadurch ein Schutz vor, kann das Gesundheits-
amt in Einzelfällen das Besuchsverbot sofort aufheben. Bitte bedenken Sie, dass ein optima-
ler Impfschutz jedem Einzelnen sowie der Allgemeinheit dient. 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Haus- oder Kinderarzt oder 
an Ihr Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter. 
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11. Verhalten im Brandfall 
 

Bei Auftreten eines Brandfalles (Feuer, Rauch) oder eines Notfalles ist 
immer sofort die Schulleitung und das Sekretariat zu informieren, diese 
benachrichtigen dann die Feuerwehr (112) und die Polizei (110).  
 
 
Beim Ertönen des Alarmsignals (lauter Sirenenton mit wechselnder Hö-
he) ist das Schulgebäude schnellstmöglich zu verlassen. Dabei ist Fol-
gendes zu tun: 
 

 
1. Den Anordnungen der Lehrkraft ist immer Folge zu leisten.  
 
2. Fenster schließen; Wasser, Gas und Elektrizität abschalten; Licht 

ausschalten. Schultaschen, Tablets o.ä. liegen lassen. Die Lehrkraft 
nimmt das Diensttablet mit. 

 
3. Die Schüler/innen verlassen geordnet und ruhig mit der Fachlehrkraft 

den Raum in Richtung der Fluchtpfeile (weiße Pfeile auf grünen Schil-
dern).  

 
Panik vermeiden! Die Zimmertür wird von der Fachlehrkraft geschlos- 
sen (nicht abgeschlossen). 

 
4. Die Schüler sammeln sich mit Ihrem Fachlehrer im Park neben der 

Hofzufahrt (Carl-Reiß-Platz) am Ende der Weberstraße. Dies gilt 
auch für Schüler/innen und Lehrkräfte, die das Gebäude durch den 
Haupteingang verlassen. Die Fachlehrkraft stellt die Vollzähligkeit der 
Klasse fest. 
Der Haupteingang bzw. die Hofzufahrt sind unbedingt für Feuerwehr 
und Rettungskräfte freizuhalten! 

 
5. Nach der Durchsage der Entwarnung gehen die Klassen mit ihren 

Fachlehrkräften ins Schulhaus zurück und setzen den Unterricht fort.  
 

 
Bei Auftreten eines Amoklaufs (Bedrohung, Geiselnahme) ist immer 
sofort die Schulleitung und das Sekretariat zu informieren, diese be-
nachrichtigen dann die Polizei (110) und die Einsatzleitung. 
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12.  Nutzungsordnung „pädagogisches Netz“  
 

für Schülerinnen und Schüler: 

Für die unterrichtliche Nutzung steht Ihnen ein Zugang zum Internet zur Verfügung. Alle Be-

teiligten sind aufgefordert zu einem reibungslosen Betrieb beizutragen und die notwendigen 

Regeln einzuhalten. 

Passwörter 

 Sie erhalten eine individuelle Nutzerkennung und wählen sich ein Passwort, womit Sie 
sich an allen vernetzten Computern und an der E-Learning-Plattform anmelden können. 

 Vor der ersten Benutzung muss gegebenenfalls das eigene Benutzerkonto, der Account, 
frei geschaltet werden; ohne individuelles Passwort darf die vernetzten Umgebung (loka-
les Netz bzw. E-Learning-Plattform) nicht genutzt werden. 

 Für Handlungen, die unter Ihrer Nutzerkennung erfolgt sind, werden Sie ggf. verantwort-
lich gemacht. Deshalb muss das Passwort vertraulich gehalten werden. Das Arbeiten mit 
einem fremden Zugang ist verboten. Wer ein fremdes Passwort erfährt, ist verpflichtet, 
dies umgehend der betreffenden Person oder dem Netzveranwortlichen mitzuteilen. 

 Nach Beendigung der Nutzung haben Sie sich ordnungsgemäß abzumelden. 
 

Verbotene Nutzungen 

 Die gesetzlichen Bestimmungen des Strafrechts, Urheberrechts und des Jugendschutz-
rechts sind zu beachten. 

 Es ist verboten, pornographische, Gewalt verherrlichende oder rassistische Inhalte aufzu-
rufen oder zu versenden. 

 Werden solche Inhalte versehentlich aufgerufen, ist die Anwendung zu schließen. 
 

Datenschutz und Datensicherheit 

 Die Schule ist in Wahrnehmung ihrer Dienstaufsichtspflicht berechtigt, den Datenverkehr 
zu speichern und zu kontrollieren. 

 Diese Daten werden in der Regel nach einem Monat, spätestens jedoch zu Beginn eines 
jeden neuen Schuljahres gelöscht. Dies gilt nicht, wenn Tatsachen den Verdacht eines 
schwerwiegenden Missbrauches begründen. Die Schule wird von ihren Einsichtsrechten 
nur in Fällen des Verdachts von Missbrauch und durch verdachtsunabhängige Stichpro-
ben Gebrauch machen. 

 Die Schulleitung sichert weiter zu, dass der Datenverkehr nicht statistisch ausgewertet 
wird. 
 

Eingriffe in die Hard- und Softwareinstallation 

 Veränderungen der Installation und Konfiguration der Arbeitsstationen und des Netzwer-
kes sowie Manipulationen an der Hardwareausstattung sind grundsätzlich untersagt. 

 Fremdgeräte dürfen nicht an Computer (Ausnahme: USB-Sticks, Memorykarten, Cam-
corder) oder an das Netzwerk angeschlossen werden. 

 Unnötiges Datenaufkommen durch Laden und Versenden von großen Dateien aus dem 
Internet, ist zu vermeiden. Sollte ein Nutzer unberechtigt größere Datenmengen in sei-
nem Arbeitsbereich ablegen, ist die Schule berechtigt, diese Daten zu löschen. 
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Schutz der Geräte 

 Die Bedienung der Hard- und Software hat entsprechend den Instruktionen zu erfolgen. 
Störungen oder Schäden sind sofort der für die Computernutzung verantwortlichen Per-
son zu melden. Wer schuldhaft Schäden verursacht, hat diese zu ersetzen. 

 Die Tastaturen sind durch Schmutz und Flüssigkeiten besonders gefährdet, deshalb ist 
während der Nutzung in den Computerräumen Essen und Trinken verboten. 

 

Nutzung von Informationen aus dem Internet 

 Der Internet-Zugang soll grundsätzlich nur für Zwecke genutzt werden, die mit Ihrer Aus-
bildung zusammenhängen. Hierzu zählt auch ein elektronischer Informationsaustausch, 
der unter Berücksichtigung seines Inhalts und des Adressatenkreises mit dem Unterricht 
an der Schule im Zusammenhang steht. 

 Das Herunterladen von großen Dateien oder Anwendungen ist nur mit Einwilligung der 
betreffenden Lehrkraft zulässig. 

 Die Schule ist nicht für den Inhalt der über ihren Internet-Zugang abrufbaren Angebote 
verantwortlich. 

 Im Namen der Schule dürfen weder Vertragsverhältnisse eingegangen noch ohne Er-
laubnis kostenpflichtige Dienste im Internet benutzt werden. 

 Bei der Weiterverarbeitung sind Urheber- oder Nutzungsrechte zu beachten. 

 

Versenden und Veröffentlichen von Informationen in das Internet 

 Werden Informationen in das Internet versandt, sind die allgemeinen Umgangsformen zu 
beachten. 

 Die Veröffentlichung von Internetseiten der Schule bedarf der Genehmigung durch die 
Schulleitung. 

 Die Veröffentlichung von fremden Inhalten (Fotos und Materialien) im Internet ist nur mit 
der Genehmigung des Urhebers gestattet. So dürfen z.B. Texte, gescannte Bilder oder 
onlinebezogene Materialien nur mit Erlaubnis der Urheber in eigenen Internetseiten ver-
wandt werden. Der Urheber ist zu nennen, wenn dieser es wünscht. 
 

 Besondere Hinweise zur Nutzung der E-Learning-Plattform „Moodle“  
o E-Mail: Jeder Nutzer ist selbst für den Erhalt und die Verarbeitung von E-Mails 

aus Moodle (z.B. den Nachrichtenforen) verantwortlich. Die Angabe einer ungülti-
gen E-Mail-Adresse ist nicht zulässig. Das Abschalten von E-Mail in den Profilein-
stellungen/ den Foren entbindet nicht von der Pflicht, sich selbständig über alle 
aktuellen Vorgänge im Kursraum und Anweisungen der Kursleitung zu informie-
ren. 

o Kursräume und Kursleiter: Alle Kursleiter sperren nach der Einschreibefrist ihre 
Kursräume über die kursspez. Einstellung „Einschreibung möglich: Nein “. Dritte 
werden zu Kursräumen nur nach ausdrücklicher Genehmigung der Schulleitung 
zugelassen. Der dazu notwendige persönliche Zugang wird vom Moodleadminist-
rator eingerichtet. Ein anonymer Gastzugang ist grundsätzlich nicht möglich. 
Kursleiter können in Ihren Kursräumen die Daten der Nutzer ihres Kursraumes 
einsehen. Sie informieren die NutzerInnen Ihrer Kursräume über diese Möglich-
keit. Weiter geben Sie derartige Daten zu keinem Zeitpunkt an Dritte weiter und 
nutzen diese ausschließlich zu pädagogischen Zwecken. 
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Nutzungsberechtigung 
 

 Außerhalb des Unterrichts kann im Rahmen der medienpädagogischen Arbeit ein Nut-
zungsrecht gewährt werden. Die Entscheidung darüber und welche Dienste genutzt wer-
den können, trifft die Schulleitung unter Beteiligung der Fachbereiche. 

 Alle Nutzer werden über diese Nutzungsordnung unterrichtet. Sie versichern durch ihre 
Unterschrift (gesondertes Formular), dass sie diese Ordnung anerkennen. 

 Dies ist Voraussetzung für die Nutzung. 
 

Diese Benutzerordnung ist Bestandteil der jeweils gültigen Haus- bzw. Schulordnung und tritt 

am Tage nach ihrer Bekanntgabe an der Schule in Kraft. 

Nutzer, die unbefugt Software von den Arbeitsstationen oder aus dem Netz kopieren oder 

verbotene Inhalte nutzen, machen sich strafbar und können zivil- oder strafrechtlich verfolgt 

werden. 

Zuwiderhandlungen gegen diese Nutzungsordnung können neben dem Entzug der Nut-

zungs-berechtigung für das Netz und die Arbeitsstation dienstrechtliche Maßnahmen zur 

Folge haben. 
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13. Psychosoziale Beratung 
  

 

 

 

 

 

Unsere Beratungs- und Unterstützungsangebo-

te orientieren sich an diesen Grundsätzen: 

 Freiwilligkeit: Beratung und Unterstützung ist 
freiwillig: nur, wenn Schülerinnen und Schüler 
oder ihre Bezugspersonen das wünschen! 

 Vertraulichkeit: Die Beratung und Unterstüt-
zung erfolgt vertraulich: wir sind der Schweige-
pflicht verpflichtet! 

 Kooperation: Wir unterstützen euch auf dem 
Weg, gemeinsam eine für euch passende Lö-
sung zu finden. 

 Vermittlung: Wir helfen euch, wenn notwen-
dig, weiterführende Hilfen außerhalb der Schu-
le zu finden.  

 (Hinweis: Unsere Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote ersetzen keine psychothera-
peutischen Maßnahmen!) 

Für aktuelle Informationen zu Sprech-

zeiten beachten Sie bitte 

die Aushänge in der Schule und / oder 

am Raum 18 im Stammhaus der HLS! 

Caritas  

Psychosoziale Beratung 
 

Für aktuelle Ansprechpartner, Beratungszeiten und 

Kontaktdaten bitte Aushänge im Schulhaus beachten. 

Psychologische Beratung bei …  
 

 Leistungsproblemen 
 emotionalen Schwierigkeiten 
 Stress 
 Liebeskummer 
 psychischer Belastung und psychi-

schen Krisen aller Art 
 Vermittlung in weiterführende Hilfen 

 

 

 

 

Beratungslehrerin: 

Claudia Blüthner  

 

claudia.bluethner@hls-ma.de 

oder über den Messenger 

 

 

Ich berate insbesondere … 

 

 psychischer Belastung und psychischen Krisen 
aller Art. 

 zur Schullaufbahn und Bildungsabschlüssen. 

 bei Entscheidungsfindungen. 

 bei Stressbewältigung und Selbstorganisation. 

 bei Suchtproblematik wie Alkohol, Nikotin, Dro-

gen, Spielsucht, Essstörungen. 
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14. Schulsozialarbeit 
 

 

 

 

 

 

 

 

WER BIN ICH? Ich bin Diplom-Sozialpädagogin und arbeite seit Oktober 2022 als Schulso-

zialarbeiterin an der Helene-Lange-Schule und dem Fröbel-Seminar. Angestellt bin ich im 

Fachbereich Bildung der Stadt Mannheim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Arbeitszeiten: Siehe Aushang am Raum 

der Schulsozialarbeit  und nach Absprache 

  

 

Schulsozialarbeit: 

 

Katharina Eitel 

 

schulsozialarbeit@hls-ma.de  

oder 

katharina.eitel@mannheim.de 

 

oder über den Messenger 

 

 

 

 

Die Angebote der Schulsozialarbeit sind freiwillig, 
kostenlos und vertraulich. 

 
Schulsozialarbeit baut Brücken, sie richtet sich an alle Mitglieder der Schulgemein-

schaft: 
 

Alle Schülerinnen und Schüler! 
An Eltern und Familien!  

Alle Lehrkräfte! 

WAS SIND MEINE ARBEITSSCHWERPUNKTE? 

 Beratung, Unterstützung und Begleitung bei individuellen Problemlagen 

 Mitwirkung bei Präventionsangeboten wie Gewaltprävention und Suchtprävention 

 Beratung von und mit Lehrkräften, Schulleitung, Eltern und Sorgeberechtigten 

 Mitgestaltung schulischer Aktivitäten und Veranstaltungen 

 Kooperation mit Schule, Behörden, sozialen Einrichtungen und Beratungsstellen 

WO FINDET IHR MICH? 

 Stammhaus HLS: Raum 16a  

 Fröbel-Seminar: Altbau/Besprechungsraum 

 

SO KONTAKTIERT IHR MICH: 

  

 per Email  
schulsozialrbeit@hls.ma.de 

Katharina.eitel@mannheim.de 

 

 über den Schulmessenger 

 Diensthandy: 0151 – 52 73 7589 
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15. Schulseelsorge 

 

Angebot der Seelsorge an der HLS und am Fröbel-Seminar 

Wir Religionslehrerinnen und Religionslehrer wollen euch in schwierigen Lebenszei-
ten unterstützen und bieten euch folgende Gesprächsangebote an: 

 
Ihr wollt… 

 euch einfach mal etwas von der Seele reden.  
 etwas erzählen, was euch gerade bewegt, eure Seele berührt und benötigt Denkanstöße. 
 seelischen Beistand im Zusammenhang mit Trauer und im Umgang mit Krankheitssitua-

tionen erfahren. 
 

Dann sprecht uns gerne persönlich an, z. B. am Lehrerzimmer oder nach dem Unterricht, 

schreibt eine Mail oder kontaktiert uns über den Messenger.  

 

Kontakt: vorname.nachname@hls-ma.de 

 

 

 

 

 

Alexander Deisel 

 

 Andrea Haag  Ute Lurk-Neumeier 

 

 

 

 

 

Michael Mlitzko  Philine Ruttekolk  Annerose Schaz-Dietmann 

 

Hinweis: Wir führen keine psychosoziale Beratung und Lernberatung durch, sondern leisten Beistand 

und Mitgefühl! 
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16. Lernberatung an der Schule 
 

Bei Lern- und Leistungsschwierigkeiten kann unter Umständen schon durch die Beratung 

durch die Fachlehrer/innen und / oder Klassenlehrer/innen das eine oder andere Problem 

behoben werden. Sollte darüber hinaus der Bedarf nach weiterführender Hilfe und Unterstüt-

zung bei der Entwicklung geeigneter Lernstrategien sowie der genauen Diagnostik der Lern-

problematik bestehen, steht unser kompetentes Team zur Lernberatung unterstützend zur 

Seite. 

UNTERSTÜTZUNG BEI: 

 Diagnostik Lern- und Leistungsschwierigkeiten 
 Entwicklung von geeigneten Lernstrategien 
 Unterstützung bei Prüfungsängsten 

 
 

 

 

 

 

KONTAKTAUFNAHME: 

Gerne unterstützen die Klassen- oder Fachlehrer/innen bei der Kontaktaufnahme. Jeder 

kann aber auch eigenständig über E-Mail oder Schulmessenger Kontakt mit unserer Bera-

tungslehrerin Frau Blüthner oder unserem Sonderpädagogen Herrn Brenner aufnehmen.  

Wer lieber den persönlichen Kontakt sucht, kann beide Kollegen im Lehrerzimmer im HLS-

Stammhaus oder in ihren Büros aufsuchen. Bitte beachten Sie die aktuellen Aushänge. 

17.  Sonderpädagogischer Dienst 
 

 

 

 

 

Unsere Sonderpädagogen unterstützen bei Fragen zu Lernschwierigkeiten und zum Nach-

teilsausgleich. 

Kontaktaufnahme: Gerne unterstützen die Klassen- oder Fachlehrer/innen bei der Kontakt-

aufnahme. Jeder kann aber auch eigenständig über E-Mail oder Schulmessenger Kontakt 

mit unseren Sonderpädagogen Sebastian Bäumel und Josef Brenner aufnehmen oder sie im 

Lehrerzimmer bzw. im Büro (HLS R 16c) des sonderpädagogischen Dienstes aufsuchen. 

Bitte beachten Sie die aktuellen Aushänge. 

Beratungslehrerin: 
Claudia Blüthner  

claudia.bluethner@hls-ma.de 

Raum 18 an der HLS oder im 
Lehrerzimmer 

 

 

 

 

Sonderpädagoge 
Josef Brenner  

 
josef.brenner@hls-ma.de 

 
Raum 16c an der HLS oder im 

Lehrerzimmer 
 

 

 

 

Sonderpädagoge 
Sebastian Bäumel 

 
sebastian.baeumel@hls-ma.de 

 
Raum 16c an der HLS oder im 

Lehrerzimmer 
 

 

 

 

Sonderpädagoge 
Josef Brenner  

 
josef.brenner@hls-ma.de 

 
Raum 16c an der HLS oder im 

Lehrerzimmer 
 

 

 

 



 

29 
 

 
18. Berufsberatung  

 

Folgende Beratungsmöglichkeiten stehen den Schülerinnen und Schülern zur Verfü-

gung, um sich entweder über Alternativen zur Schulausbildung zu informieren oder 

den weiteren Bildungsweg nach dem Schulabschluss zu planen. Ggf. empfiehlt auch 

der/die Klassenlehrer/in, Fachlehrer/in, die Abteilungsleitung oder die Beratungsleh-

rerin anlässlich der Leistungsentwicklung des Schülers oder der Schülerin ein Bera-

tungsgespräch.  

KONTAKTAUFNAHME: 

 

Betroffene bzw. interessierte Schülerinnen und Schüler nehmen zur Vermittlung ei-

nes Beratungstermins Kontakt (ggf. Klassenlehrer/in) zu den entsprechenden Kolle-

gen auf. Entsprechende Aushänge befinden sich im Schulgebäude.  

Weitere Informationen finden Sie auch auf unsere Homepage. 

www.helene-lange-schule-mannheim.de 

 

Externe Beratung durch die Bundesagentur für Arbeit 

Schulische Ansprechpartnerin:  Fr. Büxenstein   

antje.buexenstein@hls-ma.de 

 

 

Externe Beratung durch das IKUBIZ  

Schulischer Ansprechpartner: Hr. Fehres 

florian.fehres@hls-ma.de 
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19. Sanitätsdienst und Gesundheitsberatung  
 

Schulsanitätsdienst: 

 

An der HLS gibt es einen Schulsanitätsdienst. Interessierte Schüler*innen können im 

Schulsanitätsdienst mitmachen, wenn sie einen Erste-Hilfe-Kurs an der Helene-

Lange besucht haben. Dieser ist, als Ausbildung für die Schulsanitäter, natürlich kos-

tenlos (für alle anderen Schüler*innen kostet er 20€). Der Erste-Hilfe-Kurs findet 

i.d.R. einmal jährlich an der HLS statt. Die aktiven Schulsanitäter*innen treffen sich 

jeden Mittwoch in der 7. Stunde, wobei die im Erste-Hilfe-Kurs erlernten Maßnahmen 

weiter geübt, Notfälle besprochen und der Umgang mit medizinischen Hilfsmitteln 

aus dem Notfall-Rucksack trainiert werden, um für die kleinen und großen Notfälle 

des Schulalltags gewappnet zu sein. 

Kontakt: Thomas Ries thomas.ries@hls-ma.de 

 

 

Gesundheitsberatung an der HLS 

Medizin ist manchmal etwas Anderes als Schnupfen und man weiß nicht so recht, 

was man von Schönheitsidealen halten soll und unter Darmspiegelung versteht. Sol-

che und viele andere medizinische Fragen. 

Kontakt: ortrun.herold@hls-ma.de 

Bitte aktuelle Aushänge beachten. 
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20. Theater AG und Theater ABO  
 
Die Theater AG: 

 
Sie besteht seit 12 Jahren. Jedes Jahr findet eine Produktion statt. Entweder berei-
ten wir ein bestehendes Stück auf oder wir entwickeln eine Eigenproduktion. 
 
WER? Jeder / jede kann mit-
spielen, es sind keine Vor-
kenntnisse erforderlich. 
 
WANN? Die Proben finden 
einmal wöchentlich statt, plus 
zwei bis drei Probewochen-
enden 
 
WO? Proberaum ist die 
Gymnastikhalle im Fröbel-
Seminar.  
 
WAS? Bisher spielten wir u.a. 
'Die Welle' / 'Der Weltunter-
gang' / 'Time to play Goodby-
e' (Eigenproduktion) / 'Etage 
13 - hier hält der Aufzug nie' (selbst entwickelter Krimi) / [...] und aktuell 'Peng, peng - 
du bist tot!' 
 
 
UNSERE BÜHNE? Es finden vier Aufführungen, meist im April, in einem kleinen 
Theater in Heidelberg (TIKK-Theater am Karlstorbahnhof) statt. 
 

Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid! 
 

Kontakt: christian.lange@hls-ma.de 
 

Theater ABO  

 

ABO beim Nationaltheater Mannheim: 
  
Die ausgewählten Stücke für das Abo hängen aus bzw. werden von den Klassenleh-
rern zu Beginn des Schuljahres mitgeteilt.  
 
 
Wer Interesse an einem Abo hat, kann es in den ersten drei bis vier Schulwochen bei 
Hr. Christian Lange abschließen. 
  

Kontakt: christian.lange@hls-ma.de 
 

 


